
 

 

 

 

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele des Linzer City Rings: 

• Gewinnspiele werden auf Facebook, Instagram, TikTok, im Linzer City Newsletter sowie im Linzer 

City Journal ausgeschrieben. 

 

• Beginn des Gewinnspiels ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Ende wird beim jeweiligen 

Gewinnspiel direkt angegeben. 

 

• Zur Ermittlung der Gewinner entscheidet das Zufallsprinzip. 

 

• Die Durchführung des Gewinnspiels obliegt dem Linzer City Ring. 

 

• Am Gewinnspiel sind alle Personen ab 18 Jahren teilnahmeberechtigt.  

 

• Der Gewinner / die Gewinnerin wird vom Linzer City Ring per E-Mail und/oder SMS verständigt. 

 

• Falls der Gewinner / die Gewinnerin sich nicht innerhalb von 2 Tagen meldet, wird ein neuer 

Gewinner gezogen.  

 

• Facebook, Instagram und TikTok haben mit dem Gewinnspiel nichts zu tun. 

 

• Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 

Wahrheit entsprechen. 

 

• Der Preis muss innerhalb von 1 Monat abgeholt bzw. eingelöst werden, ansonsten verliert der 

Gewinner den Anspruch auf den Preis. 

 

• Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht auf andere 

Personen übertragbar. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 

 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

• Der Linzer City Ring behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen vorzeitig abzubrechen oder zu beenden. Das Gewinnspiel wird 

insbesondere dann vorzeitig beendet, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus 

technischen (z. B. Fehler oder Manipulation, die die eingesetzte Hard- und/oder Software 

betreffen) oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Resultiert eine vorzeitige 

Beendigung des Gewinnspiels aus einem Verhalten eines Teilnehmers oder sonstiger Dritter, 

kann der Linzer City Ring von diesem den entstandenen Schaden ersetzt verlangen. 

 

• Der Linzer City Ring verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 

einzuhalten. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

 

 


